
Stadt Kremmen

Beschlussvorlage
Öffentlich :Ja

Amt/Geschäftszeichen Datum  Drucksache-Nr.:01-22-2023
Federführendes Amt :Kämmerei 08.02.2023

Beratungsfolge

Gremium/Ausschuss Termin Genehmigung Stimmverhältnis J N E

Stadtverordnetenversammlung 23.02.2023 laut Vorschlag mehrstimmig 16 1 0

Betreff:
Außerplanmäßige Ausgabe  zur  Aufwendung  für  die  Leigeräte  der  Lehrkräfte  auf  Grundlage  der
Fördermittelrichtlinie von 21.  August 2022 (Leihgeräte  für die  Lehrkräfte-RL  Endgeräte  LK)  für die  Goethe-
Grund und Oberschule Kremmen sowie Grundschule Beetz

Beschluss zur Vorlage

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  die
außerplanmäßige Ausgabe  zur  Anwendung  für  die  Leihgeräte  der  Lehrkräfte  auf
Grundlage der  Fördermittelrichtlinie vom  26.08.2021  (RL  Endgeräte  LK)  für  die
Grundschule in Kremmen und Beetz sowie die Oberschule in Kremmen in Höhe von
68.113,22 EUR.  

Beratungsergebnis:
Gremium: Stadtverordnetenversammlung Sitzung am:23.02.2023 TOP : 15.

Anz. Mitgl. : 19 dav. anwesend: 17 Ja: 16 Nein: 1 Enthalt.: 0

Laut Besch.vorlage :  Abweichender Beschl.:

eingebracht durch :Bürgermeister

.................................................................
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Problembeschreibung/Begründung

Am 26.  August  2021  trat  die  Förderrichtlinie  für  Leihgeräte  für  Lehrkräfte-RL
Endgeräte LK  in  Kraft.  Am  7.  März  2023  hat  die  Stadt  Kremmen  einen
Zuwendungsbescheid mit  einer  förderfähigen  Gesamtsumme  von  56.400,00  EUR
erhalten. Hiervon sind 90 % der Gesamtsumme förderfähig. Der Eigenanteil von 10 %
steht im HH-Jahr 2022 zur Verfügung.

Durch die  Preisentwicklung  der  Endgeräte  für  die  Lehrkräfte,  entstand  ein
Mehraufwand zusätzlich zum Eigenanteil.

Finanzielle Auswirkungen

HH 2022

Kosten 68.113,22 EUR

Fördersumme: 56.400,00 EUR
Eigenanteil 10%: 5.640,00 EUR
Mehraufwand: 11.713,22 EUR  


